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Senatsverwaltung für Inneres und Sport 
 
 
Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Klosterstr. 47 10179 Berlin (Postanschrift)  
 
 
An die Senatsverwaltungen (einschließlich Senatskanzlei) 

die Verwaltung des Abgeordnetenhauses 
die Präsidentin des Verfassungsgerichtshofes 
die Präsidentin des Rechnungshofes 
den Berliner Beauftragten für Datenschutz  

und Informationsfreiheit 
die Bezirksämter 
die Sonderbehörden 
die nichtrechtsfähigen Anstalten 
die Krankenhausbetriebe 
die Eigengesellschaften 
die gemischtwirtschaftlichen Unternehmen, 

an denen Berlin überwiegend beteiligt ist 
die Körperschaften, Anstalten und Stiftungen  

des öffentlichen Rechts 
 
nachrichtlich 
 
an den Hauptpersonalrat 

die Hauptschwerbehindertenvertretung 
 
 
 
 
 

Rundschreiben I Nr. 08/2014 
 
 
 
Bundesumzugskostengesetz (BUKG) 
Bekanntgabe der Pauschbeträge nach § 10 BUKG 
 
Mein Rundschreiben I Nr. 19/2012 vom 22. August 2012 
 
Anlagen 
 
 
Im Hinblick auf § 77 Landesbeamtengesetz (LBG) gebe ich nachfolgend das Rundschreiben des 
Bundesministeriums des Innern vom 02. Juni 2014 – D 6 – 222 101/10 – mit der Bitte um 
Beachtung bekannt: 
 
„Der Entwurf des Bundesbesoldungs- und –versorgungsanpassungsgesetzes 2014/2015 
(BBVAnpG 2014/2015) sieht die Erhöhung der Bezüge zum  
 

1. März 2014 um 2,8 Prozent und  
1. März 2015 um 2,2 Prozent vor. 

 

 

 

 

Die Senatsverwaltung 

ist seit Mai 2009 als 

familienbewusster  

Arbeitgeber zertifiziert. 

Geschäftszeichen (bei Antwort bitte  angeben): 
I D 19 – 0430/0560/1001 
Bearbeiter(in): Herr Günther 
Zimmer: 2229 
 
Dienstgebäude: Berlin Mitte 
Klosterstr. 47, 10179 Berlin 
 
Tel. Durchwahl (030) 90223–2270 
 Vermittlung (030) 90223–111 
  Intern  9223-2270 
 
E-Mail ID1@seninnsport.berlin.de 
Internet  www.berlin.de/sen/inneres 
 
Datum 23.06.2014 
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Die Erhöhungen wirken sich zugleich auf das nach § 10 BUKG maßgebende Endgrundgehalt A 13 
aus. Die sich danach errechneten neuen Pauschvergütungen werden mit den anliegenden 
Tabellen bekannt gemacht. 
 
Sie stehen unter dem Vorbehalt des Inkrafttretens des BBVAnpG 2014/2015.“ 
 
 
Das Rundschreiben ist im Intranet unter www.berlin.de/politik-und-verwaltung/rundschreiben/  
abrufbar. 
 
Im Auftrag 
Dr. Kruse 

www.berlin.de/politik

